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auch völlig anders gedeutet werden kann, zeıgt Greshake, a.a.0Oıche ruppe VO Bischot eine massıve Rüge 1n der
WOe2Oftfentlichkeıit erhalten Als 1968 einıge hundert TI1e- Vgl Spital, Zur Pastoral des Bußsakramentes,
Biısch Generalvikariat uUunster U 38, Für ıh; 1St das Buß-

ster unserer Diözese often erklärten, da{fß sS$1e ıne andere sakrament ıcht „als Aufgipfelung des christliıchen Bußbemühens, SOI1-
ern als eine speziıfısche verschiedenen Formen christlicher Bußeseelsorgliche Praxıs als die VO  $ ‚Humanae vıitae‘ gebotene verstehen“ (55) Der Bußgottesdienst dagegen Ist der Taute UZzUu-

vertreten würden, wurde ın diesem Punkt eıne we1it- ordnen. S50 in:! Das Bufßsakrament un die Tugend der Taufe, 1in !
gehende Pluralität in der Kirche oftenbar. Damals er- Rheinischer Merkur VO': /2, Eın solches Verständnis
hielten dıe Priester keine amtliche Zurechtweisung.“ In- geht au VO:  _ einem strıkten definierten Eıgenstand der Sakramente

und verkennt dıe HNEUGCLEC Diskussion, die VO der einen Sakramentalı-zwischen wurde dem Vernehmen nach in persönlichen Ge- tat des Heıls ausgeht und darın die spezıfısche Eıgenart und Relatıion
der Sakramente zueiınander bestimmt. SO aber 1St das Bußsakramentsprächen der Streit ein Stückweit beigelegt. Jedoch zeıgt

gerade dieser Vorfall, wI1ıe sehr der kirchliche Bufßvollzug als „poenıtent1a secunda“ uts CNSSTE mıt der Taute verbunden, und
eiıne Aufteilung VO:  3 Bußtormen aut entweder Taute der Bußsakra-

heute 1mM wahrsten Sınne des Wortes um-strıtten 1St INeEeNT 1St ıcht rechtfertigen. Scheffczyk, Sakramentstheo-
logisches, 1N * Unsere Seelsorge 10 Ebd 11Eın fruchtbarer Streıt, wenn dadurch die Bußbereitschaft So schreibt Könıig, Bufße und Bußsakrament, 1n : Anzeıgerin der Kırche wächst nutzlos ın jedem andern Fall kath Geıistlichkeit 87 (1972) Januar 8, 1n der kritischen Autnahme

Gisbert Greshake einer AÄußerung des Konradsblatts: „Dafß auch durch eine Bußandacht
Sünden vergeben werden, möchten WIr ıcht bestreiten. Den 1nweıls
ber autf 1€ volle Vergebung‘ möchten WIr ıcht unterschreiben.“

Anmerkungen: Abgedruckt ın Exeler - Ortkemper u, Zum ıbt CS ber seltenere theologische Blüten als dıe Distinktion 7W1-
Thema Buße und Bußfeier, Stuttgart 1971, 9 20 D Siehe azu schen „Vergebung“ un voller Vergebung“? 13 Für die irrefor-
Chr. Duquoc, Reale und sakramentale Versöhnung, 1n * Concıiılıum mable Geltung der Trienter Vorschrift trıtt gegenwärtig eın
(1971) 11—==17 Siehe Aazu Griesl, Pastoralpsychologische Be- Schefftczyk (ın den geNannten Aufsätzen) sSOWw1e Vorgrimler, Das
merkungen UNSsSCICT heutigen Bußpraxis, in ? Finkenzeller - Griesl, Bufßsakrament Jur1s divını?, 1n * Dıakonia (1969) Für die
Entspricht die Beichtpraxis der Kirche der Forderung Jesu ZUr Um - gegenteilige Meınung vgl Niıkolasch, Das Konzıl VO'!  ; Trient Un!
kehr?, München 1974, 117—204 Zur gegenwärtigen Sıtuation die Notwendigkeıit der Einzelbeichte, In : Lıturg. Jahrbuch A Z
der Bußpraxis, 1N ! Exeler - Ortkemper U, 9 a.a.0O Vgl 150—167; Peter, Das vollständige Sündenbekenntnis als Forde-

Greshake, Zur Erneuerung des kirchlichen Bufßswesens, 1n } Fxeler - rIung des Konzıls VO': Trient, 1n ? Conciılium (1971) 48— 53
Ortkemper ü,. @A., aul al 61—121; Finkenzeller, Buße un Bufs- Greshake, 114 f) Uun!: Finkenzeller, 102 f, versuchen
sakrament 1n biblischer und dogmengeschichtlicher Sıcht, 1n : Fınken- eher, einen Mıttelweg gehen. 14 Für eine solche Lösung wolle
zeller - Griesl, auıa ( 11—11 In beiden Schriften weıtere Lit.- die römische Lıturgiekommiss1ıon plädieren. 5o die Intormation VO!  -
Angaben. Siehe Kasper, Wesen und Formen der Buße, 1n Funke, Dıiıe Veröfftentlichungen 2U5 den etzten Jahren iber die
Glaube und Geschichte, Maınz 1970, 321 fl, sow1e die iın Anm —- Beichte, 1N * Concıliıum 1971} 15 Dıie utoren sınd angeführt

So VOr allem Scheffczyk, Sakramentstheolog1-gegebene Lıt. bei Greshake, 114 Zur Sakramentalıität der Bußfeiern,
sches ZU Problem der Bußfeier, 1N : Klerusblatt, München, Nr Z in : Diakonia (1969) 281 17 Synoden- Vorlage. 18 Ebd
1971, abgedruckt auch 1n : Unsere Seelsorge, ünster 22 (1972); ders., Diese Vorlage rhielt auch schon heftige Kritik AUS eher traditio-
Das Sakrament der Buße und die Bedeutung der Bußandachten, 1n ! neller Sıcht. Sıehe die geNaNNTLEN Autsätze V O] Scheftczyk, Das
Bufße un Bufßsakrament, St Ottilien 1972 In beiden Autsätzen weist Sakrament der Buße, und Spiıtal, Bußsakrament. In Synode
Scheftczyk autf den unabdingbaren Gerichtscharakter des Bufßsakra- (1972) 21 A 'a C 370 22 Generalabsolution Einzel-

hın und weist VO  —_ daher den sakramentalen Charakter der beichte Bußgottesdienst, 1n * Internationale katholische Zeitschrift
Bufßgottesdienste kategorisch zurück. Daß der „Gerichtscharakter“ (1972) 47/4—478
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robieme kırchlicher Sexuale
Sexualethische Grundfragen awerden gegenwärtig auf D“er- Grundströmungen OTAUS, AYE1 solcher Grundpositionen
schiedenen Ebenen: ın der Publizistik, auf Akademie- ayerden ın den beiden folgenden Beıträgen dargestellt.
agungen un au} den kıirchlichen Synoden diskutiert. SO- Prof Stephan Pfü Ya (Fribourg/Schweiz) Dräziısıert
ohl die Synoden der Schweizer Diıözesen OLE dıe (Ze- seine Thesen eiINEY „Ethik personaler Verantwortung“.
meinsame Synode ın der Bundesrepublik haben das Thema Dıie hier vorgeiragenen Gedanken bildeten die moraltheo-
auf dem Programm. Dıiıe synodale Diskussion awyırd V“O  > vetische Grundlage seiInNeSs bekannten Berner Vortrages
der Hoffnung begleitet, daß die hontrovers gewordenen VDO November 19/1 (Moral. Was gilt heute noch?
Fragen nach bester Erkenntnis aufgearbeitet ewerden (vgl Benziıger, Finsz:edeln der annn hefligen Aus-
H  3 Februayr AD 73) Dıiıes jedoch bei allen @ einandersetzungen ın der Schweiz un ZUY vorüber-
sprächspartnern une genügend differenzıerte Kenntnis gehenden Beurlaubung Prof Pfürtners tührte (vgl
der jeweils ZUYT Debatte stehenden Grundpositionen un Janunar P93, 2 Prof Bernhard Stoeckle (Frei-
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burg ı. Br.) erwidert auf die Thesen V“O:  S Pfürtner, ındem Prüfung der herkömmlichen re
vor allem dıe seiner Meınung nach Dn Pfürtner er-

bewerteten Fragebereiche UN Perspektiven anspricht: das Dıie geltende Ehe- und Sexualmoral der Kırche(n) mu ß
Verhältnis “O  S kırchlicher un „bürgerlicher“ Moral, die aufgearbeitet ayerden. Sze‘ enthält für AKNS$ verbindliche,
annung z@yıschen Welt- un Heilsethos, die „sıttlıche aber auch fragwürdiıge Lehrelemente.
Gesamtlage des Menschen heute“ als Bezugsfeld bırch-
licher Moralverkündigung. Dıiıe Diskussion ayırd ım näch- Inzwischen 1St VO  - vielen Seiten erkannt, daß die bırch-
sien Hefl mit Beiträgen hontroversen Einzelbereichen liche Lehrtradıtion in uUuNseTCIN Bereich kritisch sichten
der kırchlichen. Sexualethik Jortgesetzt. 1St. Diese Aufgabe wurde in der laufenden öftentlichen

Diskussion von der Schweizer Bischofskonferenz (Kom-
mun1que VO Juli ausdrücklich bejaht: „Zusam-

Stephan Pfürtner 1891538] mit der Theologischen Fakultät (von Fribourg)
erkennen die Bischöfe dıe Notwendigkeıt eiıner moral-
theologischen Neubesinnung, VOTL allem auf dem GebietThesen einem FOorums- des Geschlechtlichen.“ Weıl iın der kıirchlichen Tra-gespräc dıtıon galt, 1St somıt nıcht schon sicheres Ma(ß tür die
gegenwärtig notwendiıge Theorie un: Praxıs.

Dıie herkömmliche Ehe- un:! Sexualmoral wırd ZUr eıit
in Kirche und Gesellschaft vielfach 1in rage gestellt. Auft dem Zweıten Vatikanum wurde erortert, „INnW1eWEeIlt
habe miıch in verschıedenen Beiträgen den Bemühun- die traditionelle Ehemoral wirklıiıch der genuinen Lehre

der Kirche entspricht un: 1nNnWwieweıt iıhr tremde ElementeSCn diıe ematik beteiligt. beabsichtige dabe
nıcht, eın Lehrsystem der Sexualanthropologie un: -ethık beigemischt sınd, die miıt christlicher Ethik nıchts mehr

tun haben, sondern das Ergebns einer leibfeindlichen Eın-vorzulegen, das mit dem Anspruch des Fertigen oder al
des Untehlbaren aufzutreten vermochte. wollte viel- stellung (Patrıarch Maxımos), einer unvollständigen Sıcht
mehr der Kiırche un der Gesellschaft einen Anstoß VeI- der Ehe als leib-seelischer Gemeinschaft der Partner (Kar-
mitteln, sıch mehr als bisher gemeiınsam der anstehenden dınal Alfrınk, Weıihbischof Reuss) oder einer unrichtigen
Probleme anzunehmen un!: sS1e 1in oftenem Austausch Einschätzung der Ehezwecke (Kardınal Leger) sınd Be-
bewältigen !. ‚Es 1n Beıiträge ZUr Diskussion, die züglıch der richtigen Darstellung dieser Fragen 1n der
cselbst ZUur Diskussion gestellt quden tradıtionellen Moraltheologie se1 wenıgstens eın ‚dubium

honestum‘ (berechtigter Zweıftel) zuzulassen (Kardınal
Da( dıe Auseinandersetzungen inzwischen wach DC- Alfrınk)“ vgl Januar 19%65, 178) Wıe csehr auch
worden sınd, 1St 1n vieler Hınsıicht begrüßen. Warum andere Kırchen außer der katholischen die überkommene
s1e bisweilen oder teindselig und unsach- Sexualmoral überprüfen trachten, zeıgen der Report
lıch wurden, ware noch klären. Ist Sexualıtät 1n —_ „Sex 2AN Morality“ des „British Councıil of Churches“

1966 oder die „Denkschrift Fragen der Sexualethik“Kiırchen ımmer noch tabuiert, daß die tatsäch-
lichen Probleme nıcht often benannt werden können? die 1mM Auftrag der EKD erarbeitet wurde.
Sınd noch viele talsche Abwehrmechanismen dagegen
aufgebaut, die ın Aggressivıtät umschlagen, wenn INan S1e Dıie kritische Prüfung der herkömmlichen kirchlichen
antastet” der sind allgemeine soziologische pannungen Lehre 1St nıcht mIit deren pauschaler Verwerfung gleich-

veranschlagen, dıe generationsmäliıg un: schichten- Dıiese Lehre hat unaufgebbare Imperatıve des
spezifisch bedingt sind? Was für die einen überraschend Evangelıiums eLtwa2a für das Verständnis miıtmenschlicher

Liebe, tür die Vertrauens- und Treuebeziehung zwischenund schockierend wirkt, 1STt den anderen eın längst VeOeI-

TAauties Problem. der oing e bei der Abwehr schließ- Mann und Frau, für deren famıliäre Kultur un: päd-
ıch berechtigten Selbstschutz? agogische w1e sozıale Verantwortung in Nsere Geschichte

eingebracht. Sıe hat ewährte Einrichtungen in unsererI
Immerhin wurde mehrfach dıe Ansıcht geäußert‘, daß ıch Gesellschaft z. B die Monogamıe gefördert. eli-
gar nıchts „revolutionär Neues“ vorgetragen hätte gionsgeschichtliche, psychologische und soziokulturelle
auch nıcht für kırchliche Verhältnisse3. hätte vielmehr Tatsachenforschung lassen nıcht Z dem Juden- und
Jediglich often und 1n einem gedanklıchen Zusammenhang Christentum generalısıerend alle Schuld für die Sexual-
ausgesprochen, W As bereits zahlreiche andere kirchliche feindschaft unserer Kultur mı1t iıhren fragwürdıgen Folgen
Autoren mehr oder wenı1ger deutlich benannt haben und zuzusprechen.
W d4ds ın der seelsorglichen und pädagogischen Praxıs der
Kırche(n) weitgehend angewandt würde Auf jeden Fall Ebensowenig aber können die Kirchen pauschal ZUS ihrer
hat ıne falsche Wiedergabe oder Auslegung meıiner OS1- Verantwortung dafür entlassen werden. Auch das ver-
t1on die Diskussion unnötig belastet. Worum Zing und bieten ‘ die geschichtlichen Tatsachen. Theologische Arbeit
geht eigen_tlich? gewichtige  n .kirchliche Fehlentwicklungen aufdecken.
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Nur können S1e bewältigt werden ıne derartige Be- Jungfräulichkeit kommt „klar der Vorrang z 10
mühung sind WILr der Glaubwürdigkeit des Evangeliums Man betont ZWAaT, s1e se1l sıch ein Gut ber das Gute

1ST. der Feind des Besseren So würden eheliche Bın-WIEC dem Lebensglück der Menschen un: truchtbaren
gesellschaftlıchen Fortentwicklung schuldıg dungen das Herz hindern, ganz frei für Christus

seın 11 Der Gebrauch der Ehe zieht den Geist davon
aAb sıch gänzlıch dem Dienst Gottes hinzugeben Ver-

Üra Anschluß Thomas Von Aquın !? nochymptome Fehlentwicklung 1US n
Die Kırche muß ZUY Sexualıität e1N posılıveres Ver- Der Tau wurde und wıird Teıilen eiter-

Altnıs als bisher entwickeln hın dıe Aktıve Teilnahme ult versagt. Ihre
Rechtsbenachteiligung der Kıiırche 1ST unverkennbar

Wıe auf allen unseren Lebensgebieten benötigen WITLE auch Diese Tatsache hat nıcht zuletzt iıhren Grund darın,
tür NseTrTe Sexualıität Erziehung Menschliche Sexualıtät dafß die Trau als Geschlechtswesen der Kırche viel-
kann nıcht all ıhren Bedürfnissen hemmungslos — fach abgewehrt wurde.
gelassen werden Sıe 1STt „riskierte Sexualıtät Hans urch die einseitige Bestimmung menschlicher SE lın
G1ese) und bedarf nıcht Zzuletzt ıhrem CISCHNCH LAat AUS ihrem Fortpflanzungszweck wurde der relative
Schutz und ıhrer Entfaltung der humanen Formung Eıgenwert des sexuellen Lebens MI dessen vielfältigen
Die Kırche 1Ne berechtigte Aufgabe wahr, wenn Sınnbezügen weıtgehend verkannt.
S1C eXZESSIven Tendenzen des Geschlechtslebens Vom S1ILUT- Dadurch wurde die Kultur der Erotik der Ehe nıcht
lichen Standpunkt entgegentrıtt und dem Zusam- ihrer Bedeutung und Notwendigkeit ertaßt die
menhang die Einübung der Frustrationsfähigkeit $Öör- Ehefrau ohl als Mutter und Gehilfin für Kınder-
dert erziehung un Hauswesen, kaum aber als Liebespart-

herausgestellt die Ehe als TUut- und Pflege-Be1 der niäheren Bestimmung dessen, wWw/1S Sexualleben
unsıttlich 1ST hat die Kırche jedoch keıine untrügerische gemeinschaft nıcht 1aber ZuerSst als Liebes- un: Lebens-

gemeinschaft der Partner AUS ıhrer personalen Ent-Sıcherheit gEZEIST Aus Abwehr des Bedrohlichen wurde scheidung füreinander gefördert der jugendliıchen undoft 1iNe grundsätzliche Abwehrhaltung Dıie Kırche hat
den Menschen kaum sEINeET Sexualıtät sondern nıcht ehefähigen Sexualıtät einfachhin und generell

Versagung abverlangt
VO!]  3 ıhr tort CErZOSCN, S1E galt iıhr eTL. sündlich besonders
belastet Dadurch wurde weitgehend Blick dafür Veli- Lheser lehrgeschichtliche Hintergrund macht erst deutliıchdeckt da{ß S1C ZUerst Schöpfungsgabe und Angebot 1ST

aTru und welchem Ausmafß 1Nec Reform kirchlicherun: als solche 110e Quelle für miıtmenschliche Verbunden- Sexualıtät notwendıg 1ST DIe Mif{fstände oder Befangen-heit für Liebe und Lebensfreude WIC für dıe individuelle heıiten machen ZWAar nıcht das C(janze uNnseTeTr! ethischen
und soz1ale Reifung des Men%chen als Mannn oder Tau Tradıition auf diesem Gebiet AUS und siınd übrigensMan kann dieser Hınsıcht VO  S Syndrom der teilweise durch gesellschaftsgeschichtliche BedingungenSexualteindschaft der Kırche sprechen” Dessen uße-
IuUuNgen sınd der Geschichte cehr verzZweıligt und wıirken verursacht die nıcht der Kırche angelastet werden können

Sıe sind uns heute aber dringend ZUuUr Beseıitigung auf-bıs die Gegenwart Nur CIN1SC Phiänomenmerkmale gegebenkönnen 1er skizziert werden

— Sexuelle ust galt Jahrhunderte hindurch als
Sündhaftes Sıch iıhr hinzugeben wurde NUur dann als Gefahr der doppelten Moral?
moralısch vertretbar bezeichnet wenn Eheleute ZU

Zweck der Zeugung zusammenkamen (Legitimations- Dıiıe legalzstzsch kasmstzscbe  k RO Sexualmoral muß durch
theorie ı Anschlufß Augustinus) 8. 2Ne Ethik personaler Verantwortung ersetizt zwerden.

— Sexuelle Vorgänge machten kultisch „unrein“ — Diese
archaischen Vorstellungen, die VOT allem über das Ite Es geht nıcht NUur e1inNn u  9 besseres Verhältnis ZAUT:

Testament kırchlichen Bewufßtsein wachgehalten Sexualıtät allgemeınen Wır INUSSCIH auch 1inNe glaub-
wurden haben das Ideal der „vollkommenen Keusch- würdige Theorie suchen, die M1 intellektueller Redlich-

keıit vertretfen werden ann und den verschıiedenen Aus-heit nachhaltig beeinflußt Wer siıch ganz („ungeteilt“)
dem Heılıgen hingeben wollte, mu(fßte sexuell enthalt- wüchsen der Doppelmoral ENTZSESENTFCLLL Dabei 1ST. MI1LTL
Sa leben Das Pflichtzölibat der Priester wurde un: Doppelmoral nıcht geme1nt dafß ein Spannungsver-
anderem begründet® Eheleuten VOT Hochtesten häaltnıs zwischen ethıschem Anspruch und tatsächlichem
oder dem Kommunionempfang geschlechtliche Ab- Verhalten zibt das letztere sıch also nıcht einfachhin MI

dem deckt DDieses Auseinander 1STt MmMi1t der GrößeSUNENZ empfohlen.
— Die Ehe 1ST nach offizieller Lehre der katholischen des sittlichen Auftrags einerselits und INITt der mensch-

Kırche mınderen Ranges Der „Christus geweihten lıchen Unzulänglichkeit anderseits irgendwie SCc-



146 Diskussion und Kontroverse

geben. Von Doppelmoral 1St erst dann sprechen, wWEeNnn chen A Problemkreis habe ıch keinen Theolégen gCc-
eftektiv Z7wel „Moralen“ bejaht werden: Man halt ormel]l funden auch nıcht 1n hohen Kreıisen der Hierarchie

geltenden (Gesetz test, richtet sıch aber 1ın der Praxıs der davon überzeugt WAar, daß sıch 1er „objektiv“
nach dem Erreichbaren. Das Prinzıp wırd nıcht aut- ımmer Sünde oder o  a schwere Sünde handele und

da{ß 1Ur subjektive Entschuldigungsgründe angeführt WOCI-gyehoben, tatsächlich handelt INAan aber nach anderen Ge-
sichtspunkten, deren Berechtigung. INn anerkennt. Man den können. Auch auf die Frage, ob be1 Partnern mıiıt de-
huldigt we1l sıch widersprechenden „Moralen“. Dıese Anıtiver Entscheidung füreinander (Verlobten) geschlecht-
Sıtuation 1St 1n der Hean Leh1fe un: Praxıs Z eıt licher Verkehr VO  — der Ehe 1IMMEY un un allen Um-
unverkennbar gegeben. ständen „objektiv“ schwer unmoralısch sel, hat niemand

unmißverständlich mi1t Ja eantwortet. Zu leicht ließe sıch
Denn dasjenıge Prinzip‚r das der ethischen Theorie in a auch zeıgen, welche absurden Konsequenzen AUS einer g-

Problemfteld zugrunde liegt und in seinem entsche1- genteiligen Auffassung ın der Praxıs erwüchsen.
denden Inhalt offiziell vertreten wiırd, lautet: „Jede
direkt gewollte geschlechtliche ust 1St außerhalb der Ehe Nun macht 1in  3 hier häufig geltend, daß derartige „Eın-
immer ıne schwere un:  e.  HE CS ıne „schwere Sünde“ zeltälle“ nıcht die allgemeinen (jesetze aufheben ürften.
(Todsünde) deshalb, weıl nach einer Erklärung Sıe gehörten vielmehr 1n ine besondere Regulierung, et-
apst Alexänder VI1I 1mM Sexuellen keine „Parvıtas 1n der Beichte. Dıie Prinzıpijen als solche müfßten aber

aufrechterhalten werden. Dagegen 1St jedoch vieles e1N-materi1ae“, also keine Belange geringfügigerer Art, gibt
Das zıitierte Grundax1ıom „gilt (also) auch, wenn die ust zuwenden. Handelt sıch wiıirklich 11LULr Eınzelfälle,
noch unbedeutend und urz 1St  « 1: „Subjektiv“ mıil- ın denen die eNaNnNtEN Prinzıpien nıcht mehr gelten?
dernde oder entschuldigende Gründe werden be- Vor allem verlangt denkerische Klarheit iıne Verdeut-

lıchung. Man kann nıcht Gebote als göttliıch, als absolutstiımmten Umständen ZWaar anerkannt (Einschränkung der
vollen Verantwortlichkeıit durch Heftigkeıt des Sexual- und für alle gültig verkünden, gleichzeitig aber tür Eın-

zeltälle andere Ma{fistäbe vertreten und anwenden. ınetriebes ura Am Prinzıp als „objektiv“ gültiger Norm
wiıird jedoch festgehalten. Doppelspurigkeıt in der Theorie mu T: Moppelmoral

ın der Praxıs führen und sıch 1LLU!T allzu leicht den Vor-

Begründet wurde das Axıom damıt, daß Sexualıtät wurfder Doppeldeutigkeit oder Sal der Verlogenheit
wesentliıch iıhren Sınn in der Fortpflanzung hat und des- ziehqn S iıne ethische Theorie mu{fß innere Einheit aufwei-
halb 1Ur dort, dieser Sınngehalt rechtens realisıert SCH, on gerat S$1e iın Wıderspruch miıt sıch selbst und
werden kann, nämlıch 1n der Ehe, auch aktiviert werden wird unglaubwürdig.
darf Von dieser Verknüpfung erhält das Prinzıp auch
seın Gewicht. Dıie Moraltheologie hat denn auch in Diese Fla 1St jedoch 1m Bereich der Sexualmoral]l
systematischer Konsequenz für die einzelnen Verhaltens- wıe auch für andere Felder der Sıttlichkeit MIM Zu g..
felder w1e eLwa2 die Masturbation, tür homotrope Neı- wınnen, wenn INan die Grundsätze des ethischen Legalis-

INUS aufgibt und das Prinziıp der personalen Verantwor-oder VOI- un: außereheliche Beziehungen kasu1-
stisch präzıs entfaltet. Jede Stimulierung sexueller ust Lung ZU umtassend tragenden Grund sittlichen Urteıilens
oder ede freije Zustimmung be] SspOontan eintretender Er- und I-I*g.p_d_glns macht.
IesSunNnNg dieser Verhaltenstormen 1St danach „objektiv“
schwere Sünde Schon dıe „nächste Gelegenheit“ mu{fß 1er
gemieden werden. Da die entsprechenden Verbote VO  —3 Ethik freiwilliger Selbstbindung
der Natur des Menschen und seiner Geschlechtlichkeit ab-
geleitet und damıt auf den Wıllen des Schöpfers zurück- Ethik der personalen Verantwortung ıst heine Moral
geführt werden, sınd s1e nach „Jlegalistischer“ Auslegung der W.nllkür oder der Gesetzlosigkeit, sondern der frei-
absolut gültıg, umtassen alle einschlägigen Einzelfälle und heitlichen, einsichtbegründeten Selbstbindung.
sind ın sıch unantastbar. Sıe verlangen unbedingten Ge-
horsam. Der Verstoß sS1e mu{(ß daänach als AI Der Abschied VO ethischen Legalısmus 1St nıcht NUur Aus

sıch Schlechtes“ bezeichnet werden, das durch keinen guten Abwehr die Doppelmoral 1n Theorie und Praxıs
Zweck geheiligt werden kann 1 Wıe sieht aber MI1t gefordert. Auch geisteswissenschaftliche Einsichten zeigen,

da{fß alle NSeTEC geltenden materijalen Normen gesell-der Anerkennung dieses $ysiems in der Praxıs Aus”
schaftsgeschichtlich vermuittelt sind un damıt verschie-

Nehmen WI1r einen Teilbereich als Beispiel. Der Äüstausd1 densten Abwandlungen unterwortfeni Ebenso tor-
VO  3 Zärtlichkeiten be1 jungen Leuten führt aufgrund (nor- dert gegen WartS- und zukunftsgerichtetes Denken den
maler) psychodynamischer Verhältnisse leicht sexuellen Mut, 1n Finzelbereichen der Ethik LCUC Wege suchen.
Erregungen miıt entsprechender Lusterfahrung, und ZW alr Dıie Tradıition annn hier nıcht ausschliefßlicher Maßstab
auch dann, WE sıch nıcht intensiıve Formen des se1n. Schließlich macht die Vielzahl der verschiedenen 1N-
sogenannten Pettings handelt. Be1i VErgHANSCHCN _Gesprät divi\duellen un: gesellschaftlichen Verhältnisse, 1n denen
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WIT uns heute befinden, die klare Aussage nNOT1g, daß die dartf SC1INECI Wahrheitssuche nıcht 1LUr se1 CISCNECS
konkreten geltenden Normen unmöglıch allein Eıinzel- Wohl ZU Maß machen, sondern mu{(ß alle Betroftenen

und damıt das Gemeinwohl aller Menschen einbeziehenS$1 gerecht werden veETrTMOSCNH un! tfür
überall absolute Geltung besäßen

Folgerungen £  Y die MoralerziehungDie Relatıivität aller geltenden Normen darf nıcht dem
Schluß verleiten, S1C belanglos Sıe können, J6 nach Die Ethik personaler Verantwortung ENTSETIZT kei-
dem Gewicht dessen, W as S1ie schützen und fordern, VO  - NECSWCBS alle geltenden Ordnungen und menschlichen
hoher Verbindlichkeit sein Das Verbot VO  _ ord Un- Autoritäten Sie ordnet SIC lediglich richtig ein Sıe L1C-

zucht Feigheıt oder Freundesverrat besitzt höchste Ver- latıviert keineswegs alle sittlichen Ansprüche Im egen-
bindlichkeit Welcher sıttlıch ansprechbare Mensch würde teı] S1C macht den absoluten Anspruch des Sıttlıchen erst
tür sıch und dıe Gesellschaft hınter die Forderungen der wıeder eutlich namlıch dort er als solcher erkannt
Menschenrechte zurückgehen wollen? Dennoch 1IST dem 1ST Sıe mu{fß damıt reiliıch klar herausstellen, W as nıcht
Handelnden zumal Konfliktsituationen aufge- verabsolutiert werden darf Ethik personaler Verantwor-
gyeben, sSe1nN! prüfen un: schließlich nach sSC1INEIN tung 1ST emınent theologisch begründet Sıe verbietet, 110 -

Gewıissen entscheiden, hier un: ord oder gendeıine faktische Ordnung oder menschliche Autorität
Unzucht oder Feigheit und Unrecht bestehen Er wırd dıie Stelle des Absoluten setzen S1e allein
siıch dabei häufig nach den geltenden Normen richten kön- wırd dem Menschen seiner personalen Würde gerecht
NCN, aber keineswegs und bedingungslos Denn iındem SIC ıhm das echt und die Pfliıcht zuerkennt,

dem Anspruch des VO  3 ıhm erkannten Sıttengesetzes
ıne geltende Ordnung erhält erst dann den Charakter ftolgen, wırd Oberhoheit gegenüber allen gesell-
des absoluten Gesetzes für den Handelnden, wWEenn ıhm schaftlichen Faktoren anerkannt Nur dadurch kann VeI-

Medium dieser Ordnung der Absolutheitsanspruch des hindert werden, daß der Mensch ZU manıpulıerten,
selbstentfremdeten Wesen wiıirdSıttlıchen aufgegangen 1IST Dem, Wd als derartigen

Anspruch selbst erkannt hat mu ß unbedingt folgen Die treiheitliche Selbstbindung des Menschen die ei-Insofern 1ST sE1INeTr Subjektivität grundlegend die
kannte Wahrheit Z Grund aller Sıttlichkeit machen,über ıhm stehende Wahrheit gebunden Er muß ıhr gehör-

Sa SC1HMN, muß iıhren „objektiven Anspruch über stel- heißt sıch Etrthik der Mündıigkeıt entscheiden Da
Einsicht die Gründe des Handelns verlangt wırdlen, 11 nıcht unsıttlich werden ber dieser Imperatıv

des Sıittlichen muflß ıhm selbst offenbar geworden SC11I1 Dıe wiıderspricht diese Ethik jeder blinden Hörigkeıt Sıe IST

NUur Prozefß beständiger Aufklärung W:  > WIePluralität der konkurrierenden Moralsysteme, denen
S1IC NUr ZUS unserer neuzeitlichen Freiheitsgeschichtesıch der heutigen Welt gegenüberfindet erlauben ıhm
verstehen ıIST, dıe die Autonomıie als Wesensbedingung desnıcht, die Forderungen bestimmten Systems un Sıttlıchen sichtbar gemacht hat 17prüft übernehmen und anzuwenden Dafür hat sıch

kein System, auch das der kirchlichen Morallehre nıcht, Man macht die Ethik personaler Verantwortung
als untrügerisch unserer Geschichte er WIECSCIL Daß sıch wieder geltend dafß die Masse der Menschen

vorgetragenen (esetz das transzendente oder ıhr Sal nıcht reitf SCI, besonders aber nıcht die Jugendlichen
göttlıche Sıttengesetz findet, muß „ VOIMM Menschen durch gegenüber ihren sexuellen Problemen Zugegebenermaßen
die Vermittlung se1NeES (Gewı1ssens erkannt un! anerkannt diese Etrhik viel VO  $ jedem Menschen ber
werden“. DDem erkannten (Gesetz N Handelns 1ST schließlich S1Ie ıhm Nur das Vertrauen Aus lau-

unbedingt verpflichtet ben Aa daß wahrhaft Mensch werden könne Zu-
gegeben, da{fß hiıer sehr verschiedene Stuten der Reite

Von hierher wırd deutliıch daß alle geltenden Normen, gibt und demgemäfß verschiedene Weısen der Bildungs-
alle bestehenden Instiıtutionen oder menschliche Autoritä- arbeit und Lehrverkündigung sınd ber SESTALLET
ten MItTt ihren VWeısungen NnNur 2Ne mermittelnde Funktion dıeser Umstand die Flucht 111C talsche Moraltheorie
ftür dıe Urteilsbildung des Menschen haben können In und einNne entsprechend unglaubwürdige Praxıs? Er macht
ihnen kommt ıhm mögliıcherweıse ein Angebot Infor- vielmehr deutlich daß die Kıiırche iıhrem Bildungsauf-
INatıon un Erfahrung entgegenN, das Aaus CEISCENCN rät- LTag VOT umtfassenden Aufgaben steht S1e muß sıch ent-

scheiden, die Menschen mündiıgen, personal Velr-ten nıcht aufzubieten verm3a$. Dıie absolut verbindliche
Weisung erwächst ihm jedoch erst Aaus$s der Wahrheıt, die antwortlichen Lebensführung frei machen Sıe muß
ıhm selbst als solche für sC11 Handeln aufgegangen 1ST ıhre Aufgabe als Dıienst verstehen, dem S1C dem Men-
Theologisch gesprochen, mu{ß dıese Wahrheit dem Men- schen Angebot und Hılfe eistet siıttlıches Wesen wer-

schen durch den Heılıgen Geist innerlich offenbar, die frei- den, das heifßt den Anspruch der erkannten Wahrheit
heitliche Selbstbindung S1C VO  - ihm gewirkt werden freier Selbstbindung erfüllen Sıe darf ıhn nıcht zZUuS

Durch diese freiheitliche Selbstbindung zird der Mensch AÄngst VOT dem Risıko der Freiheit auf „absolute Gesetze
ZU bestimmten Grund sSEINEeTr Sıttlichkeit Selbstredend oder Autoritäten verpflichten, die keine Absoluta siınd
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Erziehung ZuUur Verantwortungsfähigkeit 1St etztlich Er- INnen ıne 1n eLtwa doch überzogene Bedeutsamkeit und
zıehung ZUYT Liebe ın Vernunft. Denn Verantwortung 1St unangebrachte evorzugung eingeräumt. Zu dieser Optik
die raft 1m Menschen, sıch selbst w1e seiner g- tragen sowohl jene beı, welche die althergebrachten und
samten mitmenschlichen Welt verbindliche Beziehung auf- überkommenen Ma(ßstäbe autf diesem Gebiete bis aufs
zunehmen und durchzutragen 1 Sıe befähigt ihn, den le- Messer verteidigen, als auch die sogenannten „fortschritt-
gitımen Anspruch se1nes „Gegenübers“ wahrzunehmen lıch“ Gesinnten, die autf ıne energische Überprüfung bis-

heriger kırchlicher Auffassungen drängen. Dıie miıtunterund sıch dafür engagıeren. Sıe befähigt ıh Z“ Iden-
tiikation mi1t dem anderen und seınem Recht, wenn nötıg geradezu neurotisch anmutende Aufgeregtheit, mMI1It der
bis Z Außersten des Einsatzes. Dıie Ethik personaler da gegeneinander und auch aneinander vorbei diskutiert,
Verantwortung nımmt damıt das zentrale Thema EeVan- geeifert un: gefochten wırd (der „Fall Pfürtner“ macht
gelıscher Echik autf Größte theologische Interpretation das wieder einmal symptomatisch siıchtbar), spricht für
haben die erleuchtete Liebe ZU Fundament christlicher sıch Mıt all dem wırd nıcht 1Ur der Sache, die es geht,
Sıittlichkeit gemacht 19, eın Bärendienst erwıesen, werden auch die Propor-

tiıonen christlicher Verantwortung CN. Dıe rage
Pfürtner, Kırche und Sexualıtät. Reinbek Hamburg drängt sıch aut Haben WIr die Sexualıtät ıcht überhaupt

(Rowohlt Taschenbuch Nr 1972, Y Vgl Pfürtner,
Moral Was gilt heute noch? rwagungen Beispiel der Sexual- 1ın ungestumer Weıse moralisiert und auf diesem Gebiet

manche Mücken Eletanten hochgezüchtet? Ob INanmoral. Zürich - Einsiedeln - Köln (Benzıger Verlag, Kritische Texte
Nr. 10) 1972 Vgl Baum, Tendenzen 1n der katholischen wahrhaben 111 oder nıcht: Im Blick autf das Ganze der
Sexualmoral. Orientierung VO: 31 Dez 1972, 270—273 d Vgl
EL W. Keıil, Fragen der Sexualmoral. Zum Stand der sexualethischen VO  3 u1l5 Christen wahrzunehmenden Aufgaben ware Je-
Diskussion 1n Theologıe Uun! Kırche, 1n * Zeitschrift « Ethik 11 denfalls die Überlegung angebracht, ob die orge die
(1967) 327—338; Kellner (Hg.), Sexualıtät hne abu un christ- Ordnung des Geschlechtslebens weıterhin beanspruchenıche Moral München - Maiınz 1970 Deutsche Ausgabe: „Sex
und Moral.“ Eın Report der Kirchen 1n England. München 1967 ann un: soll, aut der Lıste uUuNseIer sıttlichen Priorıtäten

Gütersloh 1971 Vgl Va  s Ussel, Sexualunterdrückung. Ge- miıt Abstand den ersten Rang einzunehmen!
schichte der Sexualfeindschaft. Reinbek b. Hamburg Rowohlt Taschen-
buch Nr. 1970 Vgl Müller, Die Lehre des hl
Augustinus VO der Paradiesesehe und re Auswirkung Regens-
burg 1954; Klomps, Ehemoral un!' Jansenismus. Eın Beıtrag ZU! otwendige „Entschärfungen“Überwindung des sexualethischen Rıgorismus. öln 1963 Vgl
noch Pıus Xl Enzyklika „Über die heilıge Jungfräulichkeit“, dtsch
Übersetzung Leutesdort 1954, 11 10 Zweites Vatikanum, Für den gegenwärt1iıg noch vorhandenen, AZUS der Vergan-
Dekret ber die Ausbildung der Priester Nr. 1  , vgl Trienter Konzıil, genheit überkommenen Bestand negatıver Bewertung
Denzıinger + Schönmetzer Nr 1810. 11 Pıus ALIL., der Sexualıtät (und Erotık) wird nach wıe VOTr ynaden-13 Aa ıC K Vgl Summa Theol 11 186, 13 Jone,
Katholische Moraltheologie. Paderborn 131949, 182 A.a.O los die Kiırche allein verantwortlich gemacht Mıt dieser
Vgl Denzinger - Schönmetzer Nr. 2013 15 Vgl Pıus XIT., An- Anklage sol]] INan endli;ch authören. Sıe entspricht nıcht
sprache VO' 18 Aprıl 1952; dtsch 1n ® Autbau und Entfaltung des der geschichtlıchen Wahrheit. Die Kirche tragt der fürgesellschaftlichen Lebens. Soziale Summe Pıus AIL,, hg S E Utz
un!' J.-F Groner, Bde. Band Freiburg in Schweiz 1954, die westliche Welt typisch gewordenen sexualtfeindlichen
Nr. 155—156 Zweıtes Vatıkanum, Erklärung iber die elı- Eıinstellung weIit wenıger Schuld, als hre Kritiker meıinen.
gionsfreiheit Nr 17 Vgl Metz, Kırchliche Autorität ım Wıe bereits Ü, Ussel3 nachgewiesen hat, WAar die VOINAnspruch der Freiheitsgeschichte, 1n : Metz, J. B. - Moltmann,- J. -
Olmüller, Kırche 1mM Prozefß der Aufklärung. Maınz - München durchaus profanen otıven bestimmte Verbürgerlichung
1970, 53—90. 15 Vgl Pfürtner, Christ seın Mensch seıin. der Gesellschaft, welche dazu führte, „dafß eın völlıgWürzburg LOLZ:. 57  - Vgl Üa  > Ouwerkerk, arıtas

ratio. FEtude SUTr le double princıpe de la vie’' morale chretienne neuer Menschentyp, NnNeue zwischenmenschliche Beziehun-
d’apres Thomas. Nıimegue 1956 gén, soz1i0ökonomische Verhältnisse un somıiıt ıne neu«c

antisexuelle Haltung entstanden“ ( Vorwort). Nach
Braun% 1St insbesondere dem maßgebliıchen FEinfluß VON

Rousseau un den Philanthropen des 18 Jahrhunderts
zuzuschreiben, daß sich in Europa eın geschlechtsfeind-ernhar Stoeckle lıches Klıma wirkkräftig verbreiten konnte. Von ıhm
wurde dann treılıch auch die kirchlich katechetische Unter-

Fine Antwort weisung, die sıch bıs dahın durch i1ne recht gemäßigte
zu den Thesen VÖ  = Posıtion ausgezeichnet hat, in Mitleidenschaft SCZOSCHN .

kam einer einseitigen Interpretation der kırchlichen
Droftf üurtner Moral

Daß sexualethische Diskussiénen 1n der Kirche geführt Was nun die kıirchliche Sexualmoral der Vergangenheıit
werden, 1ST urchaus 1n Ordnung und, W1e gerade HNSECTE selbst betriflt, mu{l ihr ehrlicherweise bestätigt werden,
Zeıtsıtuation erkennen läßt;“ wirklıch unumgänglıch. daß S$1e aın kritischer Wachheit gegenüber ıhren eigenen
Dennoch ”anNnn INa  } sıch des Eindrucks nıcht erwehren, als Aufstellungen nıcht mıssen 1e6ß Sıe WAar durchaus auch
würde den Fragen Ar IN Revisionen-sehr einschneidender Art bereit. Das macht
deren,; in ethischer Hınsıcht sicher gleichrangigen The- né.menglich die Auseinandgrsetzung des Thomas von
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Aquın miıt dem Sexualpessimismus der augustinıschen inhaltlichen Seite miıt „Neuem“ anreichert, machen SC-
Tradition deutlich. Die überkommene Sexualmoral der rade die Einlassungen des Evangeliums ZUuUr rage der
Kirche 1St NU:  — einmal nıcht eindeutig und VOT allem menschlichen Geschlechtsgemeinschaft überzeugend deut-

lıchnıcht konsequent geschlechtsfeindlich epragt, w1ıe
behauptet wird. Die für NSeTre Gegenwart typische Pau- Jesus steht nıcht d die Gottesherrschaft un: ihre An-
schalısıerung historischer Gegebenheiten aufgrund VO  — liegen der Ehe überzuordnen, den Glauben der Ehe VOLI-
Geschichtsvergessenheit Aäßt auch in dieser Angelegen- zuziehen (vgl auch Paulus Kor I 78 Z Er sucht dar-
heit unsachlichen Aufstellungen immer wieder kom- über hinaus die Radikalıtät des Reiches (Gottes auch. hın-
men. Von all dem unbetroften leibt, daß die kirchliche sichtlich der Ehe selbst ZUTF Geltung bringen.Sexualmoral auf ihrem bisherigen Weg durch die (e-
schichte sich mMI1t dem Ballast e1ines unbiblischen Dualismus Seine diesbezüglichen, Banz auf der Linie der Bergpredigt
befrachtet und insofern iın der Tat der Neigung ZUu einer lıegenden Außerungen lassen das mMit aller Nur wiünschens-
negativen Grundeinschätzung der Geschlechtlichkeit ETSIE erten Kompromißlosigkeit erkennen?. Das besagt 1m
yegeben hat, In dieser Hıinsicht muß einer Revision un « Klartext: clie om gläubigen Bewußtsein aufgenommene
bedingt Raum gegeben werden. Die praktischen X O186= Überzeugung Ö der lebendigen, heilschaffenden ähe
Qquenzen daraue ainc| Zu ziehen. Fın z weiftaches göllte dar- (3Otted, geiner einzigartigen Menschenliebe, atellt lie ehe=
über freilich nicht übersehen werden: lie Aualiatische liche Gemeinschaft inter das Vorzeichern ler bedingungs-
Schlagseite war in den vergangenen Zeiten VOITI tatekch- Osen Nächstenliebe und ihrer Maximen, bietet aufgrund
ichen Leben der Menschen, lie iıch 17 Glauben be- cdessen lie Gewähr dafür, daß gich in der he lebenslange
heimatet wußten, erheblich gemildert und faktisch auch 'T reue und vorbehaltlose Liebe vollbringen assen. Leben
korrigiert. aus dem Glauben 1St sOoMmıit Ermächtigung ZUmM unbeding-

ten und bleibenden Füreinandersein VON Mann und Frau
Was schliefßlich unmittelbare Gegenwart angeht, 1 Bund der Ehe Im etzten baut dieses Konzept auf der

collte erkannt werden, daß die entscheidende Gefahr, NCUCN, nicht mehr löschenden Würde, die dem Men-
der „geglückte“ Sexualität Aausgesetzt iSt, nıcht mehr VON schen als DPerson Aaus der absoluten ähe und Zuwendung
den Relikten des alten Dualismus, sondern VON jenem (sottes erwächst.
Neo-Dualismus ausgeht, der S1: 1 Gefolge der Redu-
zierung der Geschlechtlichkeit auf einen biologistisch- ach der Überzeugung und Bezeugung des Neuen

Testamentes hat die Verwirklichung der geschlechtlichenmechanistisch verstandenen, wertindifterent eintaxıerten
Secxus mehr und mehr verbreiten beginnt Begegnung ausschlie ßlich und alleine innerhalb der Fhe

ihren Platz Sexueller Vollzug außerhalb oder neben die-
SCr VO  —— genuln theologischen Markierungen bestimmten

Die Unverzichtbarkeit des One ehelicher Gemeinschaft liegt nıcht 11 Sinne jener
„Utopie von Genitalität“, die als Angebot und Auftragtheologischen Ansatzes
(jottes den Gläubigen vermuittelt wurde, 1St söomıt ortlosDie Herausforderung des Evangelium:\a und 1172 eigentlichen Sınn entborgen. In dieser 7weifellos
STETrCHN anmutenden Auffassung birgt S1' die gewißIn der gegenwärtigen Moraltheologie 1St C weiıthin üblich

geworden, thematischer Zurückstellung (niıcht durch realistische Erfahrung gestützte Einsicht, da{ß BC-
Leugnung) des eigentlichen Heilsethos sehr betont VO schlechtliche Intimbeziehungen, die der Bereitschaft
Weltethos 1M Sınne einer „AautonOMen Moral“ (Alfons tester, unaufkündbarer Bindung und selbstlosem Für-
Ayner), reden, als se1 das Sıttliche bereits.ın sıch, nicht einanderdasein entbehren, den Partner NUuUr allzu leicht ın

ıne Rolle abgleiten läßt, ın der Mi1t oder ohne seineerst aufgrund VvVon Offenbarung verstehbar und deshalb
ursprünglich VO Menschen und VO gesellschaftlichen Zustimmung verfügbarer Gegenstand subjektiven Befrie-
Dasein her bestimmen. Von daher dann die Behaup- digungsbedürfnisses wiırd. Die relatıv starke Beach-

Lung der „Porneıja“ (Unzucht) namentliıch bei Paulus —-tung, christliche Ethik welise gegenüber einer dem Huma-
Na allein verpflichteten Moral keine eıgenen und — terstreicht das
sätzlichen Forderungen materieller Art auf (Pfürtners Der biblischen Sıcht von ehelicher un sexueller Ge-
„Grundsätze einer zukünftigen Sexualmoral“ sind z w e1- meinschaft eignet nach all eın eindeutig drovokatori-
ftellos als Nıederschlag dieses Standpunktes werten). scher Charakter. Ihr kommt das Stigma einer „harten
Miıttlerweile hat sıch freilich bezüglich der Solidität und Rede‘“ Z  . Dıies in zweifacher Hınsicht: einmal in Blick
des Leistungsvermögens einer ganz auf sıch gestellten auf die geschichtliche Verfassung des Menschen, die vVvon
humanen Ethik einıge Skepsis verbreitet 8. Meines Er- Gebrochenheit und „Herzenshärte“ gekennzeichnet ist.
achtens mıit Recht

Sie wird die Anforderung des Evangeliums als ber-
Wie konsequent nämlich in neutestamentlicher Sicht Welt- torderung, als unmögliche irreale Utopie Zzu werten E-
ethas dem Heilsethos unterstellt ist, wie nachhaltig eils-= neigt sein. Zum anderen, weil die Ansicht, wonach die
ethoas das Weltethaos innerlich praäg und auch nach der Verwirklichung der Sexualität exklusiv dem „Ein-Fleisch-=
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x  werden“ der Fhe vorzubehalten sel, rational, Von der An der sold1erfiaßen als Orientierungsdatum tür sexual-
Basis der Humanıtädt als solcher ohl nıcht voll einsich- ethische Entwürte unerläßlichen sıttlichen Gesamtlage des
t1g machen ist, vielmehr 1m etzten allein durch den Menschen VO:  > heute verdienen tolgende Beobachtungen
VO  . bloßer Vernunft nıcht einholbaren Glauben gestutzt einer ausdrücklichen Herausstellung:
wiırd Wo demnach Christen der Glaube VO  — (50t=
tes Menschenliebe und ihrer Weitergabe durch die Näch- In Frontstellung überkommene, vermeiıntliche
stenliebe verblaßt, dort wird INa  z} nıcht miıt der Einsicht oder wirkliche Repressionen die gegenwärtige Ge-
rechnen können, die Verwirklichung der Geschlechterliebe sellschaft alles daran, mMIt „zusagenden“, harte Worte
NUuUr iınnerhalb der ehelichen Gemeinschaft un: Bindung vermeidenden Intormationen Z verwöhnen, die Erlaub-
für möglich un gerechtfertigt halten. nısbereiche menschlichen Handelns möglıchst weıit 71e-

hen, 1n grenzenloser Toleranz bestehendes Verhalten
Diese Überlegungen‘ ermöglıchen ıne un grund- akzeptieren un NUur 1n Fällen eviıdenter sozıaler Schäd-
sätzliche Beurteilung VO  3 Pfürtners sexualethischem Pro- lıchkeit Widerspruch anzumelden 1
INM. Man wiırd teststellen mussen, da{ß Aus-

Diıieser Profilierung ZUr „permissıven Gesellschaft“,SParung des biblisch-heilstheologischen Ansatzes allein die
Ebene des humaner Rücksicht Aufzeigbaren, Wuün- welcher auch die Kirchen beigetragen haben, kommt nıcht
schenswerten un Gesollten reflektiert. Dafiß bei dieser unwesentlich Hılfe die allüberall beobachtende Aus-

Eiıngrenzung als Leıitsatz verantwortlichen Handelns das blendung un Verdrängung des Phänomens Schuld 11
lück des Menschen, iınsbesondere das sexuelle lück VOI- Das alles bedingt, daß als unsıttlich lediglich LLUL das noch

aufgefaßt wird, W as sıch eindeutig als Rechtsbruch odergestellt wird, entspricht sıch der Tradıition eudä-
monistischer Ethik Die rage aber bleıbt, ob der Begrif Verstoß unverzichtbare Rechtssätze erheben laßt,

daß das BewulfßfStsein VO  - der Eigenständigkeit des Sittli-des Glücks, Ww1ıe ıh Pftürtner einführt, VOr dem Horı-
ZONT der Offenbarung voll bestehen a Sieht InNnan e1n- chen und seiner Sıcherung durch Anordnung VO  >; Vor-
mal davon ab, dafß 1 konkreten Kontext „menschliches sichtsbereichen mehr un: mehr schwindet. SO wundert

nıcht, wenn moderne sexualethische Darstellungen dieGlück“ bzw „sexuelles Glück“ doch mehr den FEindruck
einer Leertormel erweckt, die gegenüber diesen oder jenen rage nach der Schuld AUS dem Bereich VO  e

Sexualıität und Liebe herauszunehmen suchen 12 und dieAuslegungsmöglichkeiten ungeschützt asteht und über-
dies den Verdacht einer VO  — Wilhelm Reich inspirierten „Geschlechtsfreiheit“ des Menschen NUur in den Fällen be-

schränkt sehen wollen, s1e sıch sozialschädigend Ausideologischen Überschichtung aufkommen läßt, 1n Kon-
zuwirken beginnt 1 Joachim Illies iSt zuzustiımmen, W CIIfrontation mMIit der biblischen Auskunft VO der Vollen-

dung des Menschen haftet ihm doch ohl das Merkmal diesen Trend ZUur Liberalisierung des Sıttlıchen als An-
zeichen einer fortschreitenden Entpersönlichung, einerımmanenter Engführung Für iıne theologische Behand-

lung des Problems 1sSt der Begrift des Glücks 1n der VOI- Erniedrigung des Menschen T: dumpften Maschine
ertetliegenden Fassung kaum gyeeignet: scheint zumiındest

einem Ausgleich mıiıt dem biblischen Prospekt der äch-
stenliebe wiıiderstehen. Maßßgeblich beeinflufßt durch die VO  = Zivılısation,

Wohlstand und technischer Perfektion geschaffenen Kr-
leichterungen macht sıch 1m Verhalten der Menschen iıne
wachsende Intoleranz gegenüber Unlusterfahrungen bzw

Vorrangige Richtpunkte einer Unlustzumutungen gleich welcher Art bemerkbar: damıt
zeitgerechten und humanbestimmten schwindet die Fähigkeit, aufopfernde Anstrengung ın Un-
Seyualıtäat ternehmungen investleren, die erst 1n späterer Folge

Befriedigung versprechen, kurz-, mıittel- oder Sar ang-
Auf humaner Basıs aßt sıch 1ne sexualethische Diskus- fristigen Aufschub Triebbefriedigung 9 aut

den Gewıinn VO  $ uUst warten können. Dıie Kehrseıtekussion verantwortungsvoll NUur dann durchführen, wenn

ihren Detailerörterungen ine Berücksichtigung der VO  3 davon 1St das kaum noch bezähmende Verlangen nach
den einschlägigen Humanwissenschaflen diagnostizierten Sofortbefriedigung aller aufkeimenden Wünsche 14. ber-
sıttlichen Gesamtlage der Gegenwart vorangestellt wiırd. Aaus bedenklich mMuUu stımmen, da{ß diese Einstellung des
Andernfalls geht Sexualmoral das Risiko ein, 1n einer Lustkonsums ohne Verzögerung nıcht auf den Umgang
Art „splendid isolatıon“ Aussagen und Aufstellungen VO  3 des Menschen INıt den Befriedigung versprechenden Sar -
siıch geben, welche den grundlegenden, allgemein gutern des Daseıins beschränkt leibt, sondern darüber hın-

AaUS das zwischenmenschliche Verhalten einschneidend be-menschlichen Erfordernissen unzureichend oder überhaupt
nıcht Rechnung tragen. Alles Reden über Verantwortung, trifft und dieser Rücksicht 1mM Bereich des Sexuellen
Sollen und Nıchtdürten bleibt 1U  > einmal 1im luftleeren sıch Z.U1[I° „Norm erhobenen Sofortbegattung“ 15 etabliert
Raum hängen, WEeNnNn nıcht die Konkretionen mensch- hat Zusätzliche Bekräftigung wırd ihr namentlıch durch

die Ffreudianisch-marxistische Ideologisierung der Lust,;lıchen Daseıns fixieren, sıch diesen auszurichten  SM
verm3a$S. durch die pragmatischen Mittel der Konsumförderung
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In diesem Zusammenhang oilt 65 A auch, den Sen-(denen überlassen blieb, den sexuellen Liberalisierüngs-
prozeiß 1mM öftentlichen Bewußtsein befestigen) SOWI1e dungsauftrag des Christentums un: der Kirchen Neu

durch die NEeUuU aufkommende, archaisch gepragte Kopula- bestimmen. Wıe Heınz Zahrndt?? dargelegt hat, kommt
tionsmystik zuteil. Natürlich spricht INa  3 hinsıchtlich des ihnen 1n einer Gesellschaft, die lernen mufß, ıhre unbe-
geschilderten Phänomens begütigend un rechttertigend Möglichkeiten begrenzen un: sıch autf eine
VO  - „fließender Liberalısierung“, W as aber die unerhörte Beanspruchung ihrer moralischen Kräfte VOL-

nehmenden Tatsachenwissenschaften daran aufdecken, ist zubereıten, VOLr allem ıne Bremsfunktion 1m Sınne einer
bestürzend un alarmıerend S1e sprechen VO Schäriung des Gefahrensinnes Von solch zeitgemäßer
Wirksamwerden psychıscher Regression, prägenitaler Be- Unzeitgemäßheit sollte in der gegenwärtigen Stunde auch
dürftigkeıt (so Frühehen un voreheliche egeg- der christliche Beitrag ZUr Sozialethik epragt sein. Ge-
NUNSCIL geht), VO  3 eiıner zunehmenden Infantilisierung SCHh das Gewicht eines fälschlich als Liberalisierung der
der menschlichen Lebensvollzüge 16 Sexualıtät etikettierten Trends, der 1m Endeffekt jene

Energıen absaugt, deren der Mensch bedarf, die Zu-
ehr un: mehr bricht sıch die Erkenntnis Bahn, daß kunft überhaupt durchstehen können, hat den Nach-

der Mensch, $alls überhaupt überleben un: Zukunft druck auf die „Schärfung des Getahrensinnes“ legen
autf dieser Erde haben wiıll, sıch eın Übermaß verant- und die Wiederrückführung bereits verlorenen Ter-
wortlichem Handeln, einschneidenden Versagungen raıns besorgt se1in. Es MU: doch denken gveben, WEeNnln

und Beschränkungen wıird abverlangen mussen. Zukünf- eın Naturwissenschaftler wıe Hans Sachsse gegenüber
tige Moral, 1St erfahren, hat VOT allem den Mut des den Kırchen den Vorwurf erhebt, S1C würden, beeindruckt
Verzichts auf ewınne erproben, für diıe der Mensch VO den Strömungen uUuNseTer Zeıt, 1n bezug auf konkrete
den Preıs nıcht zahlen will17, und 1ne NEUEC Schulung Handlungsanweiısungen immer vorsichtiger, zeıgten Scheu
der iınneren Fähigkeiten bemüht sein 1 Davon 1St auch VOL Geltendmachung präzıser Forderungen un distan-
un nıcht zuletzt der Bereich des Sexualverhaltens be- zierten sıch durch Verweıs aut die Mündigkeıt des Men-
troften 19. Es 1St nıcht einzusehen, weshalb der ensch ZC- schen und die Freiheit des (Gewıissens „1n steiıgendem aße
rade auf diesem Gebiete VO  3 einer präzısen Einkreisung von den gemeinschaftlıch lösenden praktischen Auf-
dessen, WAS sıch gegenwärtig noch glaubt eisten gaben der Daseinsbewältigung“ Q
können und W asS, autfs (3anze gesehen, als Versäumnıis be-

Welche Schwerpunkte 1n der moralischen Einweisung heute seL-urteilt werden mufß, dıspensiert sein solltg. zen sind, darüber iıntormieren eindringlich Klaus Müller, Die
präparıerte Zeıt, Stuttgart UZ Sachsse, Technik un Verant-Gewiß darf die Einstellung ZUr Sexualıität nıcht ZUr: reh- WwOr{tung, Freiburg 1972 So Jüngst wiederum A. Grabner - Hat-

scheibe un Z Angelpunkt des Sittlichen alls solchen der un: Läüthi, Der befreite Eros, Maiınz 1972 Sexualunter-
drückung, Reinbek 1970 Geschlechtliche Erziehung 1m katho-hochgespielt werden, aber davon bleibt doch unbetrofften, lıschen Religionsunterricht, Trier 1970. Vgl azu Stoeckle,daß das sexuelle Verhalten Aus se1ınem ezug Zzu Ganzen Krise un Werden der Ehe, Schweizerische Kirchenzeitung, 140, 1972;

des Menschen nach Art 1nes isoliıerten Reservats mıiıt e1ge- 693 Vgl Peters, echt un Sittlichkeit, Internationale
theolog. Zeitschrift 4) 7 ‘9 352; Kehrer, Wıiıe christlich ist die christ-

nen Gesetzen un Anforderungen 1U  —_ einmal nıcht AaUS- ıche Ethik, ZEE 1972; Pannenberg, Theologie und eich Gottes,
zugliedern Ist. Wıe Sexualıtät gelebt wiırd, annn cehr Gütersloh, 1971; 63—78; V O] anderer Posıiıtion Wyss, Strukturen
wohl als Indiz für dıe grundlegende sittliche Ausrichtung der Moral, Göttingen 1969, weder Vernunft noch Instinkt vermitteln

dem Menschen die Sıcherheit bindender sıttlıcher Entscheidungen.und Eınstellung IIN werden. Angesichts dieser Mit ‚27—32; vgl 7U Pannenberg 75 S ZUt intensivsten
Antızıpatıon der eschatologischen Verwirklichung des MenschseinsSachlage nımmt sıch in höchstem aße als unrealıistisch
durch die Liebe 1St 1n den Verhältnissen des iındividuellen Lebens dieun: wirklichkeitsfremd Aaus, die Anforderung eıiner christlich verstandene Ehe geworden“ Hünermann, Wer sıch e1n-

Reglementierung der sexuellen Triebimpulse „als SInn- äßt aut die Botschaft, Christ ın der Gegenwart 2 9 1972Z, 3V
Vgl Günther, Art. Ehe, 1n Theologisches Begriffslexikon ZOse Triebverdrängungen einer repressıven Kirche de-

Neuen Testament, I‚ 202 Schlegelberger, Vor- unklassieren“ Q außerehelicher Geschlechtsverkehr, Remscheid 1970, Y Z Vgl
Gehlen, Moral und Hypermoral, Bonn 1969, 143 f.; Sachsse,

Technik un Verantwortung, 11 Dazu die 1nweıse beıDıie Begrenzungen, die der Mensch seiner Zukunft
Illıes, Dıie Chance des Unzeitgemäßen, Evangel. Monatsblätter, 1971,wiıllen vorzunehmen hat, mussen auch 1M Sektor des (G@e=- 580 13 SO auch die Meınung12 Hünermann, 374

schlechtslebens greifen un dort Z Auswirkung kom- VO! Pfürtner, Moral W 45 gilt noch, Zürich 1972 24 ; Kırche un
Sexualıtät, Reinbek 197Z. 281 14 Lorenz, Die acht Todsündeninen, Davon abgesehen: die moralischen Zumutungen der der zıvılısıerten Menschheıt, 300 15 Lorenz SO 1 ähnlichZukunft werden aller Voraussıicht nach ungleich härter Mıtscherlich, Dıie Untähigkeıt trauern, München 1969, 290

un!' belastender ‘sein als dıe, welche die Kıiırche ın ihrer 16 Lorenz S1Z: Mitscherlich ©O Stoeckle, Krise und
Werden der Ehe, 693 17 Illies, 579bisherigen Geschichte den Gläubigen iın Sachen der (Ge- Sachsse, Technik un Verantwortung, Freiburg I97Z, 44 f7 azu wel-

schlechtsordnung auferlegt hat So betrachtet, gewinnt ter K laus Müller, Dıie präparıerte Zeıit, 524, 546; Millen-
Pfürtners Forderung, alle Moral musse uerst eiıner bes- dorfer, Dıie rage nach der Zukunft, 2 9 1972, 63 £’ Maurer,

Katastrophaler Fortschritt, Z 1972, 481 f’ Messner, Alarm-Zukunft verpflichtet sein Z ıne Präzıisierung, die stufe des Fortschritts, Internat. ath Zeitschrift, 6/72, 571 19 Illiıes
ihren Autor ohl einer Überprüfung seiner eigenen Illıes 21 Kirche un Sexualıität, 221

Wozu ist das Christentum ZUurt, München 1972 3 9diesem Thema gemachten Auslassungen anhalten 24 Vgl Stoeckle, Sittliche Exıstenz 1m Spannungsfeld VO:  »3könntg:. Norm, Wirklichkeit un! Erfahrung, Diakonia 3) 1972, 240—251


